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TC STELLE 

SPORTKONZEPT 

 
Der TC Stelle ist Mitglied des Niedersächsischen Tennisverbandes und betreibt Tennis als 
Ausgleichs- und Wettkampfsport entsprechend § 2 der Satzung. 
 
Mit diesem Sportkonzept gibt der Vorstand des TCs verbindliche Leitlinien für den 
Sportbetrieb innerhalb des Vereins vor. 
 

1. Ausgleichs- und Breitensport 

1.1. Der TC bietet allen Mitgliedern die Möglichkeit, Trainerstunden zu nehmen. 

1.2. Der TC hat dafür Sorge zu tragen, dass auch nicht in Mannschaften spielende 
Mitglieder genügend Spielmöglichkeiten erhalten. 

1.3. Zur Kontaktpflege werden alljährlich verschiedene Veranstaltungen, wie 
beispielsweise Kuddelmuddel- oder Breitensport-Turniere, angeboten. 

1.4. Durch Mitglieder selbst organisierte Aktivitäten und Veranstaltungen werden 
begrüßt und sind mit dem Sportwart abzustimmen. 

 

2. Wettkampfsport 

2.1. Der TC nimmt am Punktspielbetrieb teil und meldet entsprechende Mannschaften 
im Jugend- und Erwachsenenbereich. Die Anzahl der zu meldenden 
Mannschaften richtet sich nach dem Platzangebot unter Wahrung der Interessen 
der nicht in Mannschaften spielenden Mitglieder. 

2.2. Für den Punktspielbetrieb im Winter (Halle) ist das verminderte Platzangebot, 
sowie die Auslastung der Halle im besonderen Rechnung zu tragen. 

2.3. Die Teilnahme am Wettkampfsport ist freiwillig. Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die aktive Mitgliedschaft im TC und eine gültige Spiellizenz für den Verein. 

2.4. Die Rangfolge innerhalb der Mannschaften wird durch das 
Leistungsklassensystem des NTV geregelt. Die Aufstellungen der Spieler 
gleicher LK und in den LKs 20-23 werden vom Mannschaftsführer in Absprache 
mit dem Sportwart vorgenommen. 

2.5. Wer am Wettkampfsport teilnimmt ist grundsätzlich verpflichtet an allen Terminen 
der  Mannschaft zur Verfügung zu stehen und pünktlich zu erscheinen. 

2.6. Der Sportausschuss behält sich vor, Spieler, die sich unsportlich oder 
vereinsschädigend verhalten, künftig nicht mehr zu berücksichtigen. 

2.7. Verschuldet eine Mannschaft Ordnungsgelder des Verbandes, so trägt diese die 
Strafe selbst. 
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2.8. Jede Mannschaft wählt zu Saisonbeginn einen Mannschaftsführer. Wird dem 
Sportwart kein MF benannt, so kann er selbst einen berufen. 

2.9. Aufgaben des Mannschaftsführers: 

2.9.1. Interessenwahrung der Mannschaften innerhalb des Vereins und gegenüber 
auswärtigen Mannschaften 

2.9.2. Informationsweitergabe an die Mitglieder der Mannschaften über alle 
Mannschaftsangelegenheiten. 

2.9.3. Verantwortlich für die Erfüllung aller Pflichten ihrer Mannschaft. 

2.9.4. Erstellung der Spielberichte in „TheLeague“. 

2.10. Der TC trägt jährlich Clubmeisterschaften aus. 
Die Durchführung obliegt dem vom Sportwart benannten Turnierleiter. Dieser 
bildet einen Turnierausschuss für Setzung und Einzelaufgaben 

2.11. Begabte Jugendliche sind frühzeitig in die Erwachsenen-Mannschaften 
einzugliedern. 

 

3. Sportförderung 

3.1. Im Interesse aller Mitglieder ist der TC bemüht, genügend Übungsleiter aus den 
eigenen Reihen heranzubilden. 

3.2. Den Mannschaften werden bevorzugt Aussenplätze für das Training zur Verfügung 
gestellt. 

3.3. Die finanzielle Unterstützung der Mannschaften durch den TC kann entsprechend 
der Höhe der Spielklasse und der Mannschaftszusammenstellung unterschiedlich 
gehandhabt werden. 

3.4. Im Interesse der Nachwuchsförderung für die Mannschaft werden Jugendliche und 
Nachwuchsspieler im Rahmen der sportlichen und finanziellen Möglichkeiten des TC 
gefördert. 

3.5. Geförderte Jugendliche und Nachwuchsspieler sind verpflichtet, bei Teilnahme an 
Punktspielen, diese für den TC zu bestreiten. 

 

4. Sportausschuss 

4.1. Der Sportausschuss besteht aus dem Sportwart (Vorsitz), dem Jugendwart und den 
Mannschaftsführern, der an den Punktspielen gemeldeten Erwachsenen-
Mannschaften. 

4.2. Weitreichende Entscheidungen des Sportwarts über den Ablauf des Sportbetriebes 
werden nach Beratung mit dem Sportausschuss getroffen. 

4.3. Der Sportausschuss wird durch den Sportwart einberufen und tagt zweimal im Jahr. 
Über die Sitzungen wird ein Protokoll erstellt, das dem Vorstand und den 
Ausschussmitgliedern zugestellt wird. 


